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genstand hatte. Da es dafür keinerlei Verfassungsänderung bedurfte,
konnte die Synode von sich aus beschliessen, dass die Theologinnen zu
einem „beschränkten Pfarramt" zugelassen werden sollten. Seit 1942 gab
es Pfarrhelferinnen in der Basler Kirche- Sie wurden von ihren

Kollegen und von ihren Gemeinden hoch geschätzt.

Von nun an werden die Theologinnen als Pfarrerinnen ein volles
Amt versehen können. Der Anstoss zu diesem zweiten Schritt ist vom
Kirchenrat selber ausgegangen. Sein Antrag wurde am 6. Juni 1956 von
der Synode gebilligt- Die stimmberechtigten Mitglieder der Kirche, Frau-
en und Männer, haben am 8-/9- Dezember eine entsprechende Aenderung
der Kirchenverfassung mit 6726 Ja gegen 1031 Nein angenommen.

Aus dem Zürcher Kantonsrat

Liebe Staatsbürgerin!

Was liegt alles zwischen meinem letzten Bericht und heute! Vor
allem die Ungarntragödie! — In der Sitzung vom 5- November gedachte
der Zürcher Kantonsrat tief ergriffen ihrer Opfer und stellte zur ersten

Hilfeleistung 50 000 Franken zur Verfügung.

In der darauf folgenden Sitzung — sie fand erst am 26- November

statt — äusserte beim Thema „Staatsbeiträge und Zivilschutz" ein Rats-

mitglied sein Befremden darüber, dass die Frauenstimmrechtsvereine den

Dienst in den Hauswehren mit dem Frauenstimmrecht in Zusammenhang

bringen wollen. Ergänzend sei dazu bemerkt, dass ausser den Frauen-
stimmrechtsverbänden auch der Bund schweizerischer Frauenvereine so-

wie der katholische und der evangelische Frauenbund, also die Mehrheit
der organisierten Frauen der Schweiz ihre Stimme erhoben, um im Hin-
blick auf das angekündigte Obligatorium des Hauswehrdienstes für Frau-

en die Erwartung auszusprechen, dass daran auch vermehrte Rechte ge-

knüpft würden. Zu dieser Forderung dürfen wir - auch im Schatten

der jetzigen wie der noch kommenden Ereignisse stehen- Lies noch

einmal den schönen Vortrag von Frau Dr. Bürgin (Vertreterin des katho-

lischen Frauenbundes in der Kommission für den Zivilschutz), in der

letzten Nummer der „Staatsbürgerin" Dort steht der Satz : „Den Land-

wirten hat man während des 2. Weltkrieges für ihr Durchhalten die

Schaffung eines Agrargesetzes in Aussicht gestellt; das Versprechen
wurde gehalten". Nun tue man uns gegenüber ebenso!

Herzlich grüsst Deine X Y

NB. Hast Du die Radiosendung zur 5 0 Jahrfeier des Frauenstimmrechts

in Finnland gehört
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